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Markt Cadolzburg 

 

 

Beschlussvorlage 
BA/255/2020 

Sachgebiet 

Bauamt 

Sachbearbeiter 

Frau Bonath 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau- und Umweltausschuss 03.02.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Evtl. Ausbau Verbindungsweg Deberndorfer Weg und Gonnersdorfer Straße 

 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende trägt vor, dass ein Schreiben von Grundstückseigentümern eingegangen ist, die 
sich gegen einen geplanten Ausbau im Rahmen Vorkonzeptes des Kernwegenetzes des 
Verbindungsweges zwischen dem Deberndorfer Weg und der Gonnersdorfer Straße aussprechen. 
Er verliest das Schreiben. 
 
Hauptsächlich erheben die Grundstückseigentümer dahingehend Bedenken, dass durch einen 
Ausbau sich das Verkehrsaufkommen erheblich erhöht. Beschränkte Freigaben für Anlieger und 
den landwirtschaftlichen Verkehr finden bei Verkehrsteilnehmer meist keine Beachtung. Durch die 
abzusehende erhebliche Verkehrszunahme ist von einer negativen Auswirkung und insbesondere 
Ruhestörung für die heimische Tierwelt auszugehen. 
 
Aufgrund der ablehnenden Haltung haben die Unterzeichner mitgeteilt, dass ihrerseits keine 
benötigten Grundflächen für Baumaßnahmen, Ausbau oder Verbreiterung zur Verfügung gestellt 
werden. Sie bitten von einem Ausbau abzusehen. 
 
Der angesprochene Flurweg (auch die Weiterführung bis Steinbach) ist im Vorentwurf als 
wassergebundene Decke, tlw. Pflaster, tlw. Erdweg mit einer Priorität II vorgesehen. Es wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass der Weg in einem Wasserschutzgebiet liegt! Ein 
Abkürzungsverkehr durch MIV ist zu erwarten, dadurch auch die Zunahme von Störung in einer 
ansonsten ruhigen Flurlage, eine Sonderbauweise wird daher empfohlen – insbesondere die 
Einfahrt von der GVS Gonnersdorf – Cadolzburg sollte keine für den MIV einladende Wegedecke 
haben.  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Das Schreiben dient dem Ausschuss zur Kenntnis. 
Die vorgebrachten Einwände werden bei weiteren Gesprächen berücksichtigt. 
 
 


